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(3) Die Verlage berechnen die gelieferten Zeitungs
nummernstücke nach Ablauf der Bezugszeit. Die Ter
mine werden in den Vertriebsverträgen festgelegt. Er
hält die Deutsche Post nach Ablauf der vereinbarten 
Termine keine Rechnung, so sind die vom Verlags
postamt ermittelten. Zeitungsnummernstücke verbind
lich.

§ 15
Bestellungen durch Dritte

(1) Die Verlage können Zeitungsbestellungen für 
Dritte bei den Postzeitungsvertrieben aufgeben. Dabei 
ist für jeden Bezieher eine Stammkarte auszufertigen 
und dem zuständigen Postzeitungsvertrieb zu über
geben oder zu übersenden. Das Bezugsgeld wird vom 
Bezieher der Presseerzeugnisse erhoben.

(2) Kann das Bezugsgeld nicht eingezogen, werden, hat 
der Verlag der Deutschen Post für ihre Aufwendungen 
eine Gebühr zu entrichten.

(3) Die Deutsche Post führt Zeitungsbestellungen für 
Dritte aus; in diesen Fällen bezahlt der Verlag das Be
zugsgeld für den Empfänger des Presseerzeugnisses 
(Patenschaft).

§ 16 
Verlagsstücke

(1) Verlagsstücke sind entweder als Dauerstücke (un
befristet) oder als Monatsstücke (für einen Monat be
fristet) zulässig. Unter Beachtung der Absätze 2 bis 4 ist 
es den Verlagen gestattet, Presseerzeugnisse als Ver
lagsstücke auszuliefern. Verlagsstücke können den Be
ziehern nur kostenlos als Frei- oder Tauschstücke ab
gegeben werden.

(2) Die für das Verlagsstück verfahren benötigten Un
terlagen hat der Verlag zu beschaffen. Mindestens 
2 Werktage vor Beginn der Belieferung bzw. ein
tretenden Änderungen sind den Verlagspostämtern die 
notwendigen Unterlagen zu übergeben.

(3) Für Verlagsstücke hat der Verlag eine Gebühr zu 
entrichten. Diese Gebühr ermäßigt sich bei Presse
erzeugnissen, die dreimal wöchentlich und häufiger er
scheinen, wenn der Bezieher die Presseerzeugnisse ab
holt. Die Höhe der Ermäßigung bei diesen Presse
erzeugnissen legt die Deutsche Post fest.

(4) Verlagsstücke können auf Antrag des Verlages 
oder des Beziehers nach einem anderen Ort kostenlos 
überwiesen werden.

§ 17 
Beilagen

(1) Den Presseerzeugnissen können durch den Verlag 
oder mit seiner Einwilligung durch Dritte Beilagen bei
gefügt werden. Die Verantwortung für den Inhalt der 
Beilagen trägt der Herausgeber des Presseerzeugnisses. 
Beilagen sind vom Verlag 2 Tage vor Auflieferung 
der Nummer, zu der sie gehören, beim Verlagspost
amt schriftlich anzumelden. Dabei ist ein Muster der 
Beilage vorzulegen.

(2) Die Beilagen sind von den Verlagen beizulegen 
oder beilegen zu lassen. In besonderen Fällen kann die 
Deutsche Post gegen Gebühren das Beilegen in die 
Presseerzeugnisse übernehmen.

(3) Gewöhnliche Beilagen, die den Presseerzeugnissen 
bereits beiliegen, sind gebührenfrei. Als gewöhnliche 
Beilagen gelten solche, die ihrem Inhalt nach als Be
standteil des Presseerzeugnisses angesehen werden 
müssen. Als gewöhnliche Beilagen gelten auch Mittei
lungen von allgemeiner Bedeutung, wenn der Verlag 
für die Versendung dieser Beilagen keine Vergütung er
hält. Für außergewöhnliche Beilagen erhebt die 
Deutsche Post Gebühren.

§ 18
Sondernummern

(1) Als Sondernummer gelten alle Zeitungsnummern, 
die über die in der Postzeitungsliste festgelegte Erschei
nungsweise hinaus herausgegeben werden.

(2) Sondernummern sind durch die Verlage beim Ver
lagspostamt anzumelden. Der Umfang des Vertriebs 
ist vorher festzulegen. Soweit für den Vertrieb der 
Sondernummern die vorhandenen Bestellzahlen des 
laufenden Bezugs der Postzeitungsvertriebe verändert 
werden sollen, sind die Bezirksdirektionen für Post- 
und Fernmeldewesen bzw. das Ministerium für Post- 
und Femmeldewesen zu beteiligen.

A b s c h n i t t  V 
Verhältnis der Deutschen Post zu den Beziehern

§ 19
Abgabe von Zeitungsbestellungen an die Deutsche Post

(1) Die Bestellmöglichkeiten regeln sich gemäß § 4.
(2) Die Deutsche Post führt Zeitungsbestellungen von 

Betrieben, gesellschaftlichen Organisationen, Institutio
nen und Bewohnern der Deutschen Demokratischen 
Republik für Dritte aus. In diesen Fällen bezahlt der 
Besteller das Bezugsgeld für den Empfänger (Paten
schaft). Der Wohnort des Empfängers der Presse
erzeugnisse muß im Gebiet der Deutschen Demokrati
schen Republik liegen.

§ 20
Nachsenden und Überweisen von Presseerzeugnissen

Wechselt ein Abonnent seinen Aufenthaltsort vor
übergehend oder dauernd, so kann er seine Presse
erzeugnisse nach seinem neuen Aufenthaltsort kosten
los nachsenden bzw. überweisen lassen. Schriftliche An
träge auf Nachsenden oder Überweisen von Presse
erzeugnissen sind dem zuständigen Postamt 4 Tage 
vorher zuzuleiten.

§ 21
Ansprüche der Bezieher auf Ersatzleistungen

(1) Die Deutsche Post leistet Ersatz, wenn Presse
erzeugnisse nicht oder im wertlosen Zustande zugestellt 
werden. Als wertlos gilt ein Presseerzeugnis, wenn es 
nach der äußeren Beschaffenheit oder in seiner Lesbar
keit für den Bezieher nicht mehr verwendbar ist. Eine 
Ersatzleistung entfällt, wenn
1. das Presseerzeugnis nach ordnungsgemäßer Zu

stellung abhanden kommt oder
2. die Anschrift des Abonnenten sich verändert, ohne 

daß die Deutsche Post davon Kenntnis hatte.
Ist die Deutsche Post zur Ersatzleistung verpflichtet, 
so hat der Bezieher Anspruch auf Nachlieferung. Ist 
das nicht möglich, hat der Bezieher Anspruch auf Er
stattung des anteiligen Bezugspreises. Eine weiter
gehende Haftung besteht nicht.

(2) Anträge auf Nachlieferung oder Erstattung des 
anteiligen Bezugspreises sind beim Zustellpostamt ein
zureichen.

(3) Bei Ablehnung des Antrages ist die Beschwerde 
zulässig.

A b s c h n i t t  VI 
Versendungsarten

§ 22
Postzeitungsgut

(1) Wurde für den Vertrieb von Presseerzeugnissen 
eine Ausnahmegenehmigung gemäß § 5 Abs. 1 des Ge
setzes vom 3. April 1959 erteilt oder liegt für 
den Einzelfall eine Genehmigung des Ministeriums für 
Post- und Fern melde wesen vor, kann der Versand


